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FLURBEREINIGUNG Frauwüllesheim Tel.: 0221/147-2033
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7. Änderungsbeschluss

1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 20.09.2011 festgestellte und durch den

1. bis 6. Änderungsbeschluss geänderte Flurbereinigungsgebiet wird gemäß § 8 Abs.
1 Flurber&nigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBI. 1 S. 546),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBI. 1 S. 2794), wie folgt geändert:

Zu dem Flurbereinigungsgebiet werden die nachfolgend aufgeführten Grundstücke zu

gezogen und auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet:

Regierungsbezirk Köln

Kreis Düren
Gemeinde Nörvenich

Gemarkung Binsfeld
Flur2 Flurstücke 10,31/2
Flur 6 Flurstück 58/37

Gemarkung Irresheim
Flur 1 Flurstücke 13/1, 94/11

2. Das Flurbereinigungsgebiet hat nunmehr eine Größe von rd. 236 Hektar und ist auf

der Gebietskarte dargestellt, die Anlage dieses Beschlusses ist.

3. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zugezogenen Grundstücke werden Teil

nehmer der durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 20.09.2011 gebildeten Teilneh

mergemeinschaft der Flurbereinigung Frauwüllesheim.

4. Von der Zustellung dieses Beschlusses an gelten bzgl. der zugezogenen Grundstücke
folgende Einschränkungen, die bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes
wirksam sind:

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Bezirksregie
rung Köln nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen
Wirtschaftsbetrieb gehören ( 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).
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b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen
dürfen nur mit Zustimmung der Bezirksregierung Köln errichtet, hergestellt, we
sentlich verändert oder beseitigt werden ( 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze

dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustim

mung der Bezirksregierung Köln beseitigt werden ( 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).

d) Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung über

steigen, bedürfen der Zustimmung der Bezirksregierung Köln ( 85 Nr. 5 FlurbG).

Sind entgegen den Anordnungen zu 4. a) und 4. b) Änderungen vorgenommen oder

Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfah

ren unberücksichtigt bleiben. Die Bezirksregierung Köln kann den früheren Zustand

gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dien

lich ist ( 34 Abs. 2 FlurbG).

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 4. c) vorgenommen worden, so muss die

Bezirksregierung Köln Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten anordnen

( 34 Abs. 3 FlurbG).

Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 4. d) vorgenommen worden, so kann

die Bezirksregierung Köln anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die ab

geholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wie

der ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat ( 85 Nr. 6 FIurbG).

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu 4. b) bis 4. d) dieses Beschlusses sind

Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- Euro [in den Fäl

len 4. b) und 4. c)] bzw. bis zu 25.000,-- € [im Fall 4. d)] für den einzelnen Fall geahndet

werden [ 154 FlurbG, % 1 und 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

in der Fassung vom 19.02.1987 (BGBI. 1 5. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 des

Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 1 Nr. 163) i.V.m. dem Verwarnungs- und

Bußgeldkatalog Umwelt für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.05.2022 (MBI.

NRW. 5. 347 fj]. Unter Umständen kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden

( 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich

die Ordnungswidrigkeit bezieht ( 154 Abs. 3 FlurbG).

Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

Gründe

Die Voraussetzungen für die Änderung des Flurbereinigungsgebietes liegen vor.

Es handelt sich um eine geringfügige Änderung des Flurbereinigungsgebietes gemäß

§ 8 Abs. 1 FlurbG. Diese Änderung dient der Durchführung des Flurbereinigungsver

fahrens Frauwüllesheim, das nach den Sondervorschriften der § 87 — 89 FlurbG zu

lässig und gerechtfertigt ist.
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Die neue Abgrenzung entspricht dem Zweck der Flurbereinigung. Die mit diesem Ände

rungsbeschluss zugezogenen Flurstücke dienen als Tauschland für die von der Baumaß

nahme betroffenen Eigentümer. Hierdurch können Landnutzungskonflikte sachgerecht und

eigentumsverträglich aufgelöst werden, insbesondere können eine wirtschaftliche Betriebs

führung weiterhin ermöglicht und günstigere Abfindungsregelungen getroffen werden. Somit

liegen auch für das Erweiterungsgebiet die Voraussetzungen vor, welche im Flurbereini

gungsbeschluss der Bezirksregierung Köln vom 20.09.2011 festgestellt worden sind.

Die von der Zuziehung betroffenen Eigentümer sind zu der Änderung des Flurbereinigungs

gebietes gehört worden und haben dieser zugestimmt.

Rechts behelfs belehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch unter Angabe des Ak

tenzeichens erhoben werden bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50667 Köln.

Hinweis:

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Persön versäumt werden sollte, würde deren Ver

schulden der vollmachtgebenden Person zugerechnet
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Dieser Anderungsbeschluss mit Gebietskarte wird auch auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln ver
öffentlicht unter:
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informati
onen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter:

https:J/www.bezreg-koeln.nrwde/flurbereinigunQsverfahren

Auf Wunsch stellen wir Ihnen diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung.


